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Mitgliederversammlung 2024 
17. März 2024 / 18 Uhr / Mensa Stadthalle Burglengenfeld 
 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung 

2. Bericht des Ersten Vorsitzenden 

3. Bericht des Kassiers 

4. Entlastung der Vorstandschaft* 

5. Sonstiges (Wünsche, Anträge) 

 

*Entlastung des Vorstands im Verein 

Die Entlastung des Vorstands ist im Verein nicht nur ein formeller Prozess. Wenn die Mitgliederversammlung den 
Vereinsvorstand entlastet, bedeutet es, dass der Verein hinter dem Vorstand steht und dessen Handeln vertraut.  
Was bedeutet Entlastung? 
 
Den Vorstand des Vereins zu entlasten heißt, ihn oder seine Mitglieder von Bereicherungs- und 
Schadensersatzforderungen freizusprechen. Die Entlastung erfolgt durch das zuständige Vereinsorgan, die 
Mitgliederversammlung.  
 
Die Entlastung des Vereinsvorstands erfolgt rückwirkend für die letzte Wahlperiode (4 Jahre). Die Grundlage für die 
Entlastung des Vereinsvorstands ist der Rechenschaftsbericht / Jahresbericht des Vorstands. 
Der Vorstand kann nur für jene Tätigkeiten entlastet werden, von denen die Mitgliederversammlung gewusst hat, 
beziehungsweise gewusst haben muss. Alle anderen Tätigkeiten bleiben vom Verzicht oder Regressansprüchen 
unberührt. 
Der Beschluss über eine Vorstandsentlastung wird auf der Mitgliederversammlung gefasst. Hierzu muss die 
Entlastung in die Tagesordnung der Vereinsmitgliederversammlung aufgenommen werden. 


